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Berufsunfähigkeitsversicherung
Finanzielle Sicherheit bei Verlust der Arbeitskraft

Das neue Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG)
Jetzt Rechtsberatung für IPV-Mitglieder zur privaten und betrieblichen Altersversorgung 
möglich

Für IPV-Mitglieder bietet die
Einführung des Rechts-

dienstleistungsgesetzes neue
Vorteile. Die von zahlreichen Mit-
gliedern bisher schon gern und
häufig genutzte neutrale und in-
dividuelle Beratung in Fragen
der privaten und betrieblichen Al-
tersversorgung kann künftig
rechtsberatend erfolgen.
Seit dem 01.07.2008 ist das neue
Rechtsdienstleistungsgesetz
(RDG) in Kraft. Dieses Gesetz
löst das bisherige Rechtsbera-
tungsgesetz (RBerG) aus dem
Jahre 1935 ab. 
Es bleibt zwar auch in Zukunft bei

dem Grundsatz, dass die Ver-
tretung vor Gericht - ebenso wie
die umfassende außergerichtli-
che Beratung - in die Hände der
Rechtsanwälte/innen gehört. Öff-
nungen sieht das RDG gegenüber
dem Rechtsberatungsgesetz je-
doch bei der unentgeltlichen
Rechtsberatung vor, die nun
grundsätzlich freigegeben wird.
Das bedeutet, Rechtsdienstleis-
tungen gegenüber Dritten können
jetzt auch durch Nichtanwälte
erfolgen. 
Das Gesetz erlaubt unentgeltliche
Rechtsdienstleistungen als „Ne-
benleistung“ anderer Tätigkei-

ten, soweit diese zum Berufs-
und Tätigkeitsbild gehören. Er-
fasst sind hiervon unter anderem
auch Versicherungsberater.
Unentgeltliche Rechtsdienstleis-
tungen sind immer dann erlaubt,
wenn diese unter Anleitung eines
Volljuristen (2. Staatsexamen)
erfolgen. 
Voraussetzung für die Rechtsbe-
ratung ist in jedem Fall eine um-
fassende Sachkunde. Diese An-
forderung wird beim IPV schon
seit Jahren erfüllt. Regelmäßige
Weiterbildungsmaßnahmen der
Berater gewährleisten dieses.
Die Qualität der Beratung durch

den IPV zeigt sich auch in der en-
gen Zusammenarbeit mit Steuer-
beratern und Anwälten. 
Die bewährten Beratungsleis-
tungen des IPV zur privaten und
betrieblichen Altersversorgung
erfüllen also die Voraussetzungen
des Rechtsdienstleistungsge-
setzes in vollem Umfang. 

So können IPV-Mitglieder künftig
den Service zur Rechtsberatung
in Fragen der privaten und be-
trieblichen Altersversorgung nut-
zen - und das für einen Mit-
gliedsbeitrag von nur 12 EUR im
Jahr.

Ein privater Berufsunfähig-
keitsschutz ist für jeden un-

erlässlich, der nicht von vorhan-
denem Vermögen leben kann,
sondern auf regelmäßiges Ein-
kommen angewiesen ist.
Die Folgen einer Berufsunfähig-
keit führen häufig zu drastischen
finanziellen Veränderungen. Das
Gehalt entfällt und die gesetzliche
Erwerbsminderungsrente reicht
zum Erhalt des gewohnten Le-
bensstandards oftmals nicht aus.
Der Bedarf an Berufsunfähig-
keitsvorsorge wird in der Bevöl-
kerung bisher nur begrenzt wahr-
genommen.
Dabei ist das Risiko hoch: Statis-
tiken der Versicherer zeigen, dass
jeder vierte Arbeitnehmer wäh-
rend seines Berufslebens aus
gesundheitlichen Gründen - zu-
mindest vorübergehend - auf-

hören muss zu arbeiten. Nicht
Unfälle, sondern Krankheiten
sind dafür die häufigsten Ursa-
chen. Hier hilft eine private Be-
rufsunfähigkeitsversicherung.

Wer benötigt eine private Absi-
cherung?
Für in der Deutschen Rentenver-
sicherung (DRV) Versicherte ist
der gesetzliche Erwerbsminde-
rungsschutz nur unzureichend.
Auszubildende, Studenten, Haus-
frauen sowie viele Selbstständi-
ge genießen in der Regel keinen
gesetzlichen Invaliditätsschutz.

Gestaltungsmöglichkeiten
Die private Berufsunfähigkeits-
versicherung kann als selbst-
ständiger Vertrag abgeschlos-
sen oder als Zusatzversicherung
(Berufsunfähigkeits-Zusatzver-

sicherung) in eine Lebens- oder
Rentenversicherung eingeschlos-
sen werden. Versichert werden
kann eine Rente und/oder eine
Beitragsbefreiung zur Hauptver-
sicherung. Dies ermöglicht eine 

Anpassung an persönliche Ver-
sorgungsziele beziehungsweise
Lebenssituationen.

Fortsetzung auf Seite 2
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Fortsetzung: Berufsunfähigkeitsversicherung
Berufsunfähigkeits-Zusatzver-
sicherung
Wird das Risiko der Berufsunfä-
higkeit als Zusatzbaustein ab-
gesichert, ergeben sich je nach
Vorsorgeprodukt unterschiedli-
che steuerliche Auswirkungen
auf Beitrag und Leistung.

In der privaten Lebens- oder
Rentenversicherung ist die Be-
rufsunfähigkeitsabsicherung un-
ter Beachtung des Gesamtein-
kommens frei wählbar. Die Bei-
tragszahlung erfolgt aus ver-
steuertem Einkommen (evtl.
Sonderausgabenabzug möglich)
und die Berufsunfähigkeitsrenten
(BU-Renten) werden mit dem
günstigen Ertragsanteil für abge-
kürzte Leibrenten versteuert. 
In der Riester-Rente wird die
Absicherung der Erwerbsmin-
derung staatlich gefördert. Es
dürfen jedoch nur bis zu 15 Pro-
zent des Beitrags in eine Er-
werbsminderungs-Zusatzversi-
cherung fließen. Die Rente wegen
Minderung der Erwerbsfähigkeit
aus einem Riester-Vertrag ist
mit dem individuellen Steuer-
satz nachgelagert zu versteu-
ern.

Auch die Berufsunfähigkeitsabsi-
cherung in einer Basis-Rente ist
im Rahmen bestimmter Höchst-
grenzen steuerlich absetzbar
(2008: 66 Prozent). Dabei darf
der Beitragsanteil für die BU-
Rente nur weniger als die Hälfte
des Gesamtbeitrages zur Basis-
Rente betragen. BU-Renten aus
einer Basis-Rente sind wie ge-

setzliche Renten zu versteuern
(2008: 56 Prozent).

Wird vom Arbeitgeber eine be-
triebliche Altersversorgung (bAV)
angeboten, können möglicher-
weise Gruppensonderkonditio-
nen des Arbeitgebers für eine
Beitragsersparnis genutzt wer-
den. 

Beiträge in die bAV werden im
Rahmen von Höchstgrenzen
steuerlich gefördert. Für BU-
Renten gilt die nachgelagerte
Besteuerung mit dem individuel-
len Steuersatz.

Rentenhöhe
Die Höhe der Berufsunfähig-
keitsrente sollte so gewählt wer-
den, dass sie zur Sicherung des
Lebensstandards ausreicht. Bei
Berufstätigen kann zum Beispiel
das aktuelle Gesamteinkommen
eine Orientierung für die Höhe
der BU-Rente geben.

Versicherungs- und Leistungs-
dauer
Optimal ist es, die Versiche-
rungs- und Leistungsdauer einer
privaten Berufsunfähigkeitsversi-
cherung an die gesetzliche Re-
gelaltersrente der DRV anzupas-
sen. Nur so lässt sich eine Ver-
sorgungslücke zwischen Ende
der BU-Rente und Beginn der Al-
tersrente vermeiden. 
Alternativ kann die Versiche-
rungsdauer abweichend von der
Leistungsdauer vereinbart wer-
den. So ist es beispielsweise
möglich, eine Versicherungs-

dauer bis zum 60. Lebensjahr und
eine Leistungsdauer bis zum 67.
Lebensjahr festzulegen. Bei Ein-
tritt der Berufsunfähigkeit bis
zum 60. Lebensjahr würde in
diesem Fall bis zum 67. Lebens-
jahr eine BU-Rente gezahlt wer-
den.

Kosten
Die Beitragshöhe einer privaten
Berufsunfähigkeitsversicherung
hängt von individuellen Fakto-
ren ab: So zahlen Frauen mehr
als Männer. Bei einer körper-
lichen Arbeit ist der Versiche-
rungsbeitrag höher als bei einer
administrativen Tätigkeit. Zudem
hängt der Beitrag vom Gesund-
heitszustand und vom Eintrittsal-
ter des Antragstellers ab. Um die-
sen gering zu halten, empfiehlt
sich der Abschluss einer Be-
rufsunfähigkeitsversicherung be-
reits in jungen Jahren. Da die
Wahrscheinlichkeit, berufsunfä-
hig zu werden, mit zunehmendem
Alter ansteigt, senkt ein früher
Vertragsabschluss die Prämien.
Schließen zum Beispiel Eltern
oder Großeltern für Kinder in
der Ausbildung eine Berufsunfä-
higkeitsversicherung ab, sichern
sie ihnen günstigen Versiche-
rungsschutz. Dieser kann später
mit eigener Beitragszahlung fort-
gesetzt oder auch erhöht wer-
den.

Gesundheitszustand und Anzei-
gepflicht
Nach neuem Versicherungsver-
tragsgesetz (VVG) muss der Ver-
sicherer seit 01.01.2008 alles

schriftlich erfragen, was für die
Risikobeurteilung relevant sein
kann. Um im Versicherungsfall
die Leistung nicht zu gefährden,
muss der Antragsteller wahr-
heitsgemäß und umfassend ant-
worten. 
Liegen körperliche Beeinträchti-
gungen bzw. Krankheiten vor,
muss mit Ablehnung des An-
trags, einem Risikozuschlag oder
einem teilweisen Leistungsaus-
schluss gerechnet werden.

Nachversicherungsgarantie
Mit einer Nachversicherungsga-
rantie im Versicherungsvertrag
besteht die Option, den Schutz an
veränderte Lebensbedingungen
anzupassen. So ist es möglich,
bei speziellen Anlässen, wie zum
Beispiel Heirat, Geburt eines Kin-
des oder einer Einkommensver-
besserung, den Versicherungs-
schutz bei steigendem Beitrag
ohne erneute Gesundheitsprü-
fung zu erhöhen.

Wichtig!
Eine Berufsunfähigkeitsversi-
cherung bietet eine umfassende
finanzielle Absicherung bei Ver-
lust der Arbeitskraft. Wichtig ist,
dass die Berufsunfähigkeitsren-
te nicht zu gering ausfällt, eine
ausreichend lange Laufzeit auf-
weist und sich zudem flexibel an
veränderte Lebenssituationen
anpassen lassen sollte.
Weitere Informationen zur Be-
rufsunfähigkeitsversicherung
können Sie mit dem Coupon      
1  anfordern.

Die IPV-Verwaltung wird zum 01.07.2009 von Varel nach Berlin in
die Niederwallstraße 10 verlegt. “Die Sitzverlegung rundet unsere
Zukunftsstrategie ab. So können alle Kräfte in Berlin gebündelt
werden“, begründen die Vorstände Jost Etzold und Dieter Joeres
den Umzug. Für die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
wurde ein Interessenausgleich und ein Sozialplan vereinbart. Mit
dem Wechsel nach Berlin wird die Gründung einer IPV-Akademie
erfolgen. Sie soll primär als Einrichtung zur Fort- und Weiterbil-
dung im Bereich der privaten und betrieblichen Altersversorgung
sowie der privaten Krankenversicherung genutzt werden. 

Dr. Ludolf v. Wartenberg, Vorsitzender des Verwaltungsrates: „Man
komme so dem Wunsch der IPV-Kooperationspartner entgegen,
das Beratungsthema innerhalb des IPV weiter auszubauen.“ Die
IPV-Akademie wird zentral angesiedelt, etwa 500 Meter entfernt
von den Spitzenverbänden der deutschen Industrie, den IPV-Grün-
dungsmitgliedern BDI und BDA. 
Auf der Mitgliederversammlung des IPV und IHV wurde Herr 
Dr. Andreas Möhlenkamp, Hauptgeschäftsführer des Wirtschafts-
verband Stahl- und Metallverarbeitung e. V. (WSM), Düsseldorf,
neu in den Verwaltungsrat gewählt.

I N T E R N E S  -  Der IPV mit starker Präsenz in Berlin
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Noch freiwillig gesetzlich krankenversichert?
Ergreifen Sie die Chance, noch in 2008 in die private Krankenvollversicherung zu wechseln.

• Bereits zum 01.01.2008 haben 
zahlreiche Krankenkassen
ihren Beitragssatz zum Teil
deutlich erhöht.

• Einführung eines Gesund-
heitsfonds zum 01.01.2009.
In diesen Gesundheitsfonds
werden alle Beiträge einge-
zahlt (Arbeitgeber- als auch
Arbeitnehmerbeitrag). Die
einzelnen Kassen bekommen
dann für ihre Mitglieder Mit-
tel aus dem Fonds zugewie-
sen. Falls diese nicht ausrei-
chen, können die Kranken-
kassen Zusatzbeiträge von 
ihren Mitgliedern erheben!
Dieser Zuschlag ist dann 
nicht arbeitgeberzuschuss-
fähig!

• Mit der Einführung des Ge-
sundheitsfonds wurde auch
eine Insolvenzsicherungs-
pflicht für die gesetzlichen
Krankenkassen eingeführt.

Auf einen Blick
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Schritt in die private Krankenvollversicherung

Das Jahr 2009 bringt viele
Veränderungen - mit erheb-

lichen finanziellen Auswirkun-
gen. Wer freiwillig gesetzlich
krankenversichert ist, sollte noch
in diesem Jahr die Chance ergrei-
fen und in die private Kranken-
vollversicherung wechseln. Dies
gilt besonders, wenn man sich
schon länger mit dem Gedanken
befasst, seinen Krankenversi-
cherungsschutz zu verbessern.
Einerseits wird der Zugang durch
gesetzliche Regelungen verzö-
gert. Wartet man andererseits zu
lange, führt das zu höheren Ein-
trittsaltern und damit höheren
Kosten!

Warum wird die gesetzliche 
Krankenversicherung teurer?
Zahlreiche Maßnahmen der Ge-
sundheitsreform führen zu er-
höhten Kosten für die gesetzli-
chen Krankenkassen.

Die Bundesregierung setzt zur Fi-
nanzierung des Gesundheits-
fonds einen Einheitsbeitragssatz
für alle gesetzlich Versicherten
fest. 

Der Koalitionsausschuss hat am
05.10.08 einen Beitragssatz von
15,5 % festgelegt.

Krankenkassen können seit dem
01.04.2007 so genannte Wahlta-
rife anbieten. Wählt man als frei-
willig versichertes Kassenmit-
glied einen dieser Tarife, ist man
bis zu drei Jahre an die Kasse ge-
bunden. Ein Wechsel in diesem
Zeitraum ist damit ausgeschlos-
sen. Der Weg in die private Kran-
kenversicherung oder auch in
eine andere gesetzliche Kasse
wäre damit versperrt.

Besonders betroffen sind freiwil-
lig gesetzlich versicherte Selbst-
ständige.
Werden diese ab 01.01.2009
krank, sieht das Gesetz vor, dass
die Krankenkasse kein Kranken-
geld mehr zahlt. Der Anspruch
kann im Zuge der Gesundheits-
reform so automatisch zum
31.12.2008 enden.
Geplant ist, dass nur diejenigen
einen Krankengeldanspruch er-
halten, die sich für die Wahltari-
fe entscheiden. Dann ist man je-
doch auch für bis zu drei Jahre an
die Kasse gebunden. 

Private Krankenvollversiche-
rung - Flexibilität in jeder Le-
benslage 
Die privaten Krankenversiche-
rer bieten einen Versicherungs-
schutz, der die individuellen Vor-
stellungen und Wünsche berück-
sichtigt.

Während der Laufzeit ist grund-
sätzlich eine Anpassung des Ver-
sicherungsschutzes möglich.
Sollten die Einkünfte im Alter

sinken, bleibt der Beitrag durch
die angesammelten Alterungs-
rückstellungen bezahlbar. Auch
der Wechsel in einen anderen Ta-
rif wäre denkbar.

Fazit: 
Die gesetzliche Krankenversi-
cherung bietet nur einen Grund-
versicherungsschutz. Verbesser-
te Leistungen sind nur mit Zu-
satzversicherungen möglich. Die
Summe aus gesetzlichen Beiträ-
gen ist zusammen mit den Bei-
trägen für die Zusatzversicherun-
gen insgesamt häufig höher als
der Beitrag für eine private Voll-
versicherung.

Ab 2009 wird der Beitrag für die
gesetzliche Krankenversicherung
spürbar steigen. Der Zugang zur
privaten Vollversicherung wird
vielfach teurer. 

Haben Sie Fragen zum privaten
Vollversicherungsschutz?
Bitte fordern Sie unseren Frage-
bogen mit dem Coupon  2  an. 

Zusammen mit dem Außendienst
unserer Kooperationspartner be-
raten wir Sie und erstellen einen
Versicherungsvorschlag! 

Sichern Sie sich rechtzeitig
den besten Krankenversiche-
rungsschutz für sich und Ihre
Familie! 
In 2008 können die privaten
Krankenversicherungsbeiträ-
ge gegenüber dem Eintritt im
Jahr 2009 deutlich günstiger
sein. Prüfen Sie jetzt Ihre
Wechselmöglichkeit in die pri-
vate Krankenversicherung!
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Zum 01.07.2008 sind die Rege-
lungen der Pflegereform 2008

in Kraft getreten. Doch wird die
Qualität der Pflegereform da-
durch nachhaltig verbessert? 
Leider nein. Pflegeplätze in
Deutschland sind teuer. Eine pri-
vate Eigenvorsorge ist unerläss-
lich, denn selbst nach den Leis-
tungsverbesserungen bietet die
Pflegepflichtversicherung nur
eine Grundversorgung.

Leistungsverbesserungen nach
der Pflegereform
• Schrittweise Erhöhungen der 

Leistungen bis zum Jahr 2012 
(siehe Grafik)

• Betreuungsbetrag für Men-
schen mit erheblich einge-
schränkter Alltagskompetenz
(z. B. an Demenz erkrankte 
oder psychisch erkrankte 

Menschen) von 460 EUR pro 
Jahr auf bis zu 1.200 EUR pro 
Jahr (Grundbetrag) bzw. 2.400 
EUR pro Jahr (erhöhter Be-
trag). Auch demenziell er-
krankte Personen mit einem 
geringen Pflegebedarf („Pfle-
gestufe 0“) können diese Leis-
tungen beanspruchen.

• Rechtsanspruch auf individu-
elle und umfassende Pflege-
beratung (Fallmanagement) 

• Aufbau von Pflegestützpunk-
ten

• Pflegende Angehörige haben 
einen Anspruch auf Pflegezeit 
von bis zu sechs Monaten, in 
der sie kein Gehalt erhalten,
aber weiter sozialversichert 
bleiben.

• Kurzfristige Freistellung von 
Angehörigen für bis zu zehn 
Tage im Falle einer unerwar-

teten Pflegebedürftigkeit
• Verkürzung der Wartezeiten 

für die Inanspruchnahme der 
Pflegeversicherungsleistun-
gen von fünf auf zwei Jahre

• Anspruch auf Urlaubsvertre-
tung haben pflegende Ange-
hörige jetzt nicht erst nach 
zwölf, sondern bereits nach 
sechs Monaten. 

Beitragserhöhung nach der Pfle-
gereform
Um diese Verbesserungen finan-
zieren zu können, wurde der Bei-
trag vom 01.07.2008 um 0,25
Prozentpunkte auf 1,95 Prozent
(bei Kinderlosen auf 2,2 Prozent)
angehoben.

Fazit:
Die Verbesserungen reichen aber
noch lange nicht aus.

Möchten Sie Ihre Versorgung im
Pflegefall verbessern und An-
gehörige finanziell entlasten?
Wir bieten Ihnen als IPV-Mitglied
exklusiven Zugang zu Pflegezu-
satzversicherungen mit Beitrags-
vorteilen bei unseren Kooperati-
onspartnern.

Bitte fordern Sie weitere Informa-
tionen mit unserem Coupon  3 an. 

Pflegereform 2008 - Reichen die Leistungsverbesserungen aus?
Eigenvorsorge bleibt wichtig

Pflegeleistungen der gesetzlichen Krankenkassen und privaten Versicherer  -  nach Pflegestufen

ab 01.07.2008:    420 EUR
ab 01.01.2010:    440 EUR
ab 01.01.2012:    450 EUR

ab 01.07.2008:    215 EUR
ab 01.01.2010:    225 EUR
ab 01.01.2012:    235 EUR

unverändert
1.023 EUR

häusliche 
ambulante Pflegehilfe

Pflegegeld für
ambulante Pflege

stationäre 
Pflege

Stufe I Stufe I Stufe I

*abweichende Härtefallleistungen

Beispiel
Pflegeheim +
persönl. Ausgaben
(Pflegestufe III) 3.650 EUR

- Pflegeleistungen
Stufe III 1.470 EUR

Lücke 2.180 EUR

ab 01.07.2008: 1.470 EUR
ab 01.01.2010: 1.510 EUR
ab 01.01.2012: 1.550 EUR

ab 01.07.2008:    675 EUR
ab 01.01.2010:    685 EUR
ab 01.01.2012:    700 EUR

Stufe III Stufe III
ab 01.07.2008: 1.470 EUR*
ab 01.01.2010: 1.510 EUR*
ab 01.01.2012: 1.550 EUR*

Stufe III

ab 01.07.2008:    980 EUR
ab 01.01.2010: 1.040 EUR
ab 01.01.2012: 1.100 EUR

ab 01.07.2008:    420 EUR
ab 01.01.2010:    430 EUR
ab 01.01.2012:    440 EUR

Stufe II Stufe II
unverändert
1.279 EUR

Stufe II
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Ab dem 01.01.2009 werden
Kapitalerträge wie Zinsen,

Dividenden und Spekulationsge-
winne einheitlich mit 25 Prozent
Abgeltungsteuer zuzüglich Soli-
daritätszuschlag und gegebe-
nenfalls Kirchensteuer besteuert.
Betroffen von der Abgeltung-
steuer sind alle, die aktiv vorsor-
gen beziehungsweise „Geld auf
der hohen Kante“ haben. 

Für Lebensversicherungsproduk-
te ergeben sich aus der Einfüh-
rung der Abgeltungsteuer Vortei-
le. Je nach Vertragsabschluss
gelten steuerliche Sonderrege-

lungen, die dazu führen, dass
diese Produkte im Vergleich zu
anderen Kapitalanlagen an At-
traktivität gewinnen.

So findet zum Beispiel für Versi-
cherungsverträge mit Abschluss
ab 01.01.2005 (Voraussetzungen:
Endalter mindestens 60 Jahre,
Vertragslaufzeit mindestens zwölf
Jahre) nicht die Abgeltungsteuer
Anwendung, sondern das günsti-
ge Halbeinkünfteverfahren. Da-
nach ist die Hälfte der Erträge zu
ermitteln und mit dem indivi-
duellen Steuersatz zu versteuern.
Steuerpflichtiger Ertrag ist die

Differenz zwischen Auszahlungs-
betrag und eingezahlten Beiträ-
gen.
Besonders interessant ist die
Lebensversicherung, weil sie
wichtigen Versicherungsschutz
mit einem steuerbegünstigten
Kapitalaufbau kombiniert.
Damit diese Steuerbegünstigung
nicht gefährdet ist und sich die
Lebensversicherung von reinen
Kapitalanlagen abgrenzt, sollte
der Vertrag einen Todesfallschutz
von mindestens 60 Prozent der
Versicherungssumme oder bei
Fondspolicen 110 Prozent des
Zeitwertes als Auszahlungsbe-

trag vorsehen.
Diese Voraussetzungen werden
zur Zeit vom Bundesministerium
für Finanzen (BMF) bezüglich
der Thematik “Abgeltungsteuer
für Lebensversicherung” disku-
tiert.

Weitere Informationen zur Abgel-
tungsteuer auf Lebensversiche-
rungen, zum Halbeinkünftever-
fahren sowie den Vorteilen und
Gestaltungsmöglichkeiten der
Kapitallebens- oder Rentenversi-
cherung mit Kapitalwahlrecht
können Sie mit dem Coupon        
4  anfordern.

Abgeltungsteuer
Stärkung der privaten Lebens- und Rentenversicherung

Das Bundesverfassungsge-
richt bestätigte mit Be-

schluss vom 07.04.2008 (Az.: 1
BvR 1924/07) die Beitragspflicht
auf Kapitalleistungen aus Di-
rektversicherungen und den vol-

len Beitragssatz auf laufende
Versorgungsbezüge (Az.: 1 BvR
2137/06). 
Lediglich zur Beitragspflicht auf
Leistungen aus privat fortge-
führten ehemaligen Direktversi-

cherungen steht eine Entschei-
dung des Bundesverfassungs-
gerichtes noch aus (Az.: 1 BvR
739/08). In diesem Fall sollten
Betroffene gegen einen ent-
sprechenden Beitragsbescheid

der Krankenkasse Widerspruch
(unter Hinweis auf die Verfas-
sungsbeschwerde) einlegen be-
ziehungsweise einen bereits er-
folgten Widerspruch aufrecht-
erhalten. 

Krankenkassenbeiträge auf Leistungen aus Direktversicherungen

Vergleich zwischen Abgeltungsteuer und Halbeinkünfteverfahren*

Quelle: Industrie-Pensions-Verein e.V.*fester Anlagebetrag, fester Zins, Kosten nicht berücksichtigt, keine Kirchensteuer

Kapitalentwicklung bei Abgeltungsteuer
Anlage 10.000 EUR, Laufzeit 20 Jahre, angenommene Verzinsung 5 %.
Unter Berücksichtigung der Abgeltungsteuer in Höhe von 25 % zzgl. 5,5 % Solidaritätszuschlag ergibt sich ein Endkapital nach
Steuern von 20.607 EUR*.

Kapitalentwicklung bei Halbeinkünfteverfahren
Anlage von 10.000 EUR (Lebensversicherung mit Laufzeit mind. 12 Jahre und Endalter mind. 60 Jahre), Laufzeit 20 Jahre, 
angenommene Verzinsung 5 %. Unter Berücksichtigung des Halbeinkünfteverfahrens ergibt sich ein Endkapital nach Steuern von
23.045 EUR* (Steuersatz 40 % zzgl. Solidaritätszuschlag 5,5 %).

Vergleich der 
steuerlichen Regelungen

Kapitalentwicklung bei Halbeinkünfteverfahren
Kapitalentwicklung bei Abgeltungsteuer



Im Februar 2008 hat das Bun-
desverfassungsgericht (BVerfG)

entschieden, dass die begrenzte
steuerliche Absetzbarkeit der
privaten Kranken- und Pflegever-
sicherungsbeiträge (§ 10 Abs. 1
und 3 EStG) verfassungswidrig sei
(BVerfG, 13.08.2008 - 2 BvL 1/06).

Die derzeitige Abzugsfähigkeit

reiche nicht aus, um sich eine
ausreichende private Kranken-
und Pflegeabsicherung aufzu-
bauen. Schließlich gehöre diese
Absicherung auch zu einem not-
wendigen Grundbedürfnis und
Existenzminimum der Menschen. 

Spätestens mit Wirkung zum
01.01.2010 habe der Gesetzgeber

eine Neuregelung zu treffen. Feh-
le diese bis dahin, seien ab dem
Veranlagungszeitraum 2010 Bei-
träge zu einer privaten Krank-
heitskostenversicherung (Voll-
versicherung) und zur privaten
Pflegepflichtversicherung bei der
Einkommensteuer in vollem Um-
fang als Sonderausgaben ab-
zugsfähig.

Ob eine vergleichbare Regelung
dann auch für gesetzlich Versi-
cherte gelten soll, ist dem Be-
schluss nicht zu entnehmen.

Aktuelle Entwicklungen finden
Sie im Internet: www.ipv.de
Wünschen Sie die Zusendung
des Beschlusses? Dann fordern 
Sie ihn mit dem Coupon  5  an.

Fax: 0180 5 304308
Tel.: 0180 5 304307
(bundesweit 14 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz / Mobil-
funkpreise abweichend)

Industrie-Pensions-Verein e.V.
Postfach 13 69
26303 Varel

Ja, ich möchte ausführliche Informationen zu 
folgenden Themen (Kennziffer(n) bitte ankreuzen):

1  Berufsunfähigkeitsversicherung
2  Fragebogen zum privaten Vollversicherungsschutz
3  Pflegereform 2008 und Pflegezusatzversicherung
4  Abgeltungsteuer
5  Beschluss des Bundesverfassungsgerichts zur

steuerlichen Absetzbarkeit von privaten Kranken-
und Pflegeversicherungsbeiträgen

Der IPV informiert die zuständige Vertragsgesellschaft über
Ihr Interesse.

Vorname

Name

Straße

PLZ

Ort

Telefon

E-Mail

Mitgliedsnummer
(steht neben dem Adressfeld auf dem Umschlag)

B R I E F / F A X
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Hat sich Ihre Anschrift/Kontoverbindung geändert? Bitte teilen Sie uns Ihre neuen Daten mit.
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Stärkere steuerliche Absetzbarkeit von privaten Kranken-
und Pflegeversicherungsbeiträgen gefordert
Beschluss der Karlsruher Richter freut steuerpflichtige Krankenversicherte

Vorteile der IPV-Mitgliedschaft 

Rat und Hilfe
• Hilfseinrichtungen

Wir helfen bei Krankheit oder unverschuldeter Arbeitslosigkeit, 
um den Versicherungsschutz zu erhalten.

• Medizinische Notfallhilfe,
wenn Sie auf einer Auslandsreise erkranken.

• Gesundheitsberatung,
wenn Sie sich mit gesundheitlichen Fragen auseinandersetzen 
müssen.

• Gesundheits-Check
als Alternative zur Vorsorgeuntersuchung beim Hausarzt.

• Psychologische Beratung
Sie erhalten schnellen Zugang zu qualifizierter therapeutischer
Hilfe.

• Pflegeberatung,
wenn Sie in der Familie mit dem Thema “Pflege” konfrontiert 
werden.

• Wohnen im Alter,
wenn Sie sich über die verschiedenen Wohnformen und speziell 
über Seniorenwohnanlagen informieren möchten.

Regelmäßige aktuelle Informationen
• IPV-Journal

Halbjährlich erscheinen aktuelle Informationen zur Altersversor-
gung, Vermögensbildung und Gesundheitsvorsorge.

Für nur 12 EUR jährlich profitieren Sie von einem umfangreichen Serviceangebot zur Alters- und Gesundheitsvorsorge. 

Ausführliche Informationen über alle Leistungen erhalten Sie im Internet unter www.ipv.de oder telefonisch unter 04451 929-0.

Neutrale und individuelle Beratung
• Betriebsrente

Rechtsberatung zu betrieblichen Vorsorgemaßnahmen.
• Private Vorsorge

Rechtsberatung zu Ihrer privaten Vorsorge.
• Private Krankenversicherung

Wir beraten Sie beim Aufbau Ihrer privaten Krankenversicherung.
• Sozialversicherung

Wir haben Antworten auf Fragen zur Sozialversicherung.
• Steuertipps

Sie erhalten von uns wertvolle Steuertipps zu Versorgungsfragen.

Finanzielle Vorteile
• Prämienvergünstigungen

zu Ihren Lebens-, Renten- und (seit 01.01.2007) auch für 
Private Krankenversicherungen.

• Hotelübernachtungen
Sie buchen weltweit Hotelübernachtungen zu günstigen Preisen.

• Gesundheits- und Wellnessurlaub
Sie erhalten zehn Prozent Ermäßigung auf Gesundheits- und 
Wellnessurlaube.

Vorteile speziell für Firmen-Mitglieder
• Industrie-Pensions-Management e.V.

Versorgungswerk insbesondere für kleine und mittelständische
Unternehmen.
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